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12 – 62 Nr. 1 Fünf-Tage-Woche
an Schulen

RdErl. d. Kultusministeriums v. 24. 6. 1992
(GABl. NW. I S. 149) *

1. Allgemeines
1.1 Vollzeitunterricht wird in der Regel an wöchentlich fünf Tagen erteilt;

die Samstage sind unterrichtsfrei. Über Ausnahmen entscheidet die
Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger (§  8 Abs. 1
SchulG – BASS 1 – 1).

1.2 Die Schule kann im Einvernehmen mit dem Schulträger Unterricht
an höchstens zwei Samstagen im Monat erteilen, wenn der Unter-
richt nicht auf fünf Tage verteilt werden kann, weil dies die Fach-
raumbelegung, die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Schul-
sportes, der Einrichtungen für die Mittagspause oder die Organisa-
tion des Schülertransportes notwendig machen. Wird für die Unter-
richtserteilung ein Samstag in Anspruch genommen, ist dies der
zweite Samstag im Monat; bei Unterricht an zwei Samstagen sind
es der zweite und der vierte.
Unterricht an höchstens zwei Samstagen im Monat kann auch im
Rahmen eines pädagogischen Gesamtkonzeptes für Teilstufen
(z. B. die Sekundarstufe II oder einzelne Jahrgangsstufen der Se-
kundarstufe I) vorgesehen werden.
Samstage, an denen planmäßig Unterricht erteilt wird, können ge-
gen unterrichtsfreie Samstage ausgetauscht werden, wenn da-
durch im Zusammenhang mit gesetzlichen Feiertagen, den landes-
einheitlich festgelegten Ferien oder den von der Schule festgeleg-
ten beweglichen Ferientagen unterrichtsfreie Tage miteinander ver-
bunden werden können.

2. Unterrichtsverteilung
2.1 Der Unterricht soll so verteilt werden, dass der jeweiligen altersbe-

dingten Belastbarkeit der Schülerinnen und Schüler Rechnung ge-
tragen wird. Insbesondere darf in den Klassen 5 und 6 für eine ein-
zelne Schülerin oder einen einzelnen Schüler an höchstens einem,
in den Klassen 7 und 8 an höchstens zwei Nachmittagen Unterricht
erteilt werden.

2.2 Am Vormittag werden nicht mehr als sechs Unterrichtsstunden er-
teilt. Vormittags- und Nachmittagsunterricht dürfen in der Primarstu-
fe sechs, in der Sekundarstufe I acht Unterrichtsstunden nicht über-
schreiten.

2.3 Die Mittagspause zwischen dem Vormittagsunterricht und dem
Nachmittagsunterricht dauert 60 Minuten. Geringfügige Unter- und
Überschreitungen sind aus schulorganisatorischen Gründen zuläs-
sig. Die Mittagspause kann auch zwischen die fünfte und sechste
Stunde gelegt werden.

2.4 Schülerinnen und Schüler, die in der Mittagspause nicht nach Hau-
se gehen können, müssen sich in einem geeigneten Raum, aber
auch im Freien aufhalten können. Die Schule gewährleistet die Auf-
sicht. Während der Mittagspause sollen für die Schülerinnen und
Schüler, die in der Schule bleiben, Speisen und Getränke für eine
einfache Mahlzeit zum Kauf angeboten werden.

2.5 An Schulen, die statt der 45 Minuten dauernden Unterrichtsstunde
andere Zeiteinheiten für die Organisation des Unterrichts eingeführt
haben, gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.

2.6 Pausenzeiten für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II
sollen sich an § 11 Abs. 1 und 2 Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSchG) orientieren.

3. Klassenarbeiten
Klassenarbeiten dürfen am Nachmittag nicht geschrieben werden.

4. Verfahren
4.1 Über die Unterrichtsverteilung auf die Wochentage einschließlich

der Pausenregelung beschließt die Schulkonferenz (§ 65 Abs. 2 Nr.
5 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 SchulG). Zur Sitzung der Schulkon-
ferenz lädt die Schulleitung den Schulträger und die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden der Schulpflegschaft ein.
Die Wahl anderer Zeiteinheiten für die Unterrichtsstunden und die
daraus resultierenden Konsequenzen für die Unterrichtsorganisati-
on gemäß Nr. 2.5 bedürfen der Zustimmung der Schulpflegschaft.

4.2 Die Schulleitung informiert die Schulkonferenz und den Schulträger
vor der Sitzung schriftlich, wie die Unterrichtsverteilung auf die Wo-
chentage an der Schule organisiert werden kann. Sie leitet ihre Dar-
stellung auch den anderen Mitwirkungsgremien (Lehrerkonferenz,
Schulpflegschaft, Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften,
Schülerrat) so rechtzeitig zu, dass diese beraten und sich gegen-
über der Schulkonferenz äußern können.

4.3 Auf Antrag der Schule vermittelt oder entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde, wenn das Einvernehmen mit dem Schulträger ge-
mäß Nr. 1.2 nicht hergestellt werden kann.

5. Änderung
Für eine Änderung der Organisation der Fünf-Tage-Woche gilt das Verfah-
ren nach Nr. 4 entsprechend.

6. Geltungsbereich
6.1 Die Bestimmungen des Erlasses gelten nicht für Berufskollegs und

Weiterbildungskollegs; für Ganztagsschulen gilt der RdErl. d. MSW
v. 23. 12. 2010 (BASS 12 – 63 Nr. 2).

6.2 Eine mehr als nur geringfügige Verkürzung der Mittagspause oder
Samstagsunterricht sind nur noch solange übergangsweise mög-
lich, bis die Infrastruktur für eine Mittagspause geschaffen worden
ist, längstens jedoch bis zum 31. Juli 2013. Dies bedarf der Zustim-
mung der Schulpflegschaft; Nr. 4.1 Sätze 1 und 2 bleiben unberührt.

6.3 Den Ersatzschulen wird empfohlen, nach diesem Erlass zu verfah-
ren.
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